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Kundmachung 
Auszug aus dem Protokoll über die Sitzung des Gemei nde-
rates vom 03. März 2010 

Trakt. Nr. 39 Bodentausch Äusseres Pardiel – Zagalz el / Privatparzelle Nr. 3322 – 
Teilfläche Gemeindeparzelle Nr. 2054

 
 
Der Gemeinderat beschliesst einstimmig:  
 
Die Gemeinde Schaan tauscht die Sch. Parz. 3322 mit einer Grösse von 1'129.0 m2 (313.9 Kl.) 
gegen eine Teilfläche der Parzelle Nr. 2054 mit der Grösse von 1'129.0 m2 (313.9 Kl.) (zonen- 
u. flächengleicher Abtausch). 
 
 
 
Rechtsmittelbelehrung:  
Dieser Beschluss untersteht gemäss Art. 41 Abs. 2 Bst. f des Gemeindegesetzes vom 20. März 
1996, LGBl. 1996 Nr.76, dem Referendum. Das Referendum kommt zustande, wenn 
mindestens 1/6 der Stimmberechtigten ein schriftliches begründetes Begehren an den 
Gemeindevorsteher richten. Referendumsbegehren sind spätestens 14 Tage nach 
Kundmachung des Beschlusses anzumelden. Die Frist zur Einreichung der erforderlichen 
Unterschriften beträgt 1 Monat ab Kundmachung des Beschlusses. 
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